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Armenien    - Grundlegende Daten

Gesamtfläche

29 800 km2, davon 80 % Bergland

Bevölkerung

3,2 Millionen (Stand Ende 2003)

Größte Städte

Jerewan (Hauptstadt, Bevölkerung: 1,1 Millionen); Gjumri; Wanadsor

Klima

Trockenes Kontinentalklima mit kalten Wintern und heißen Sommern. Die stärksten 
Regenfälle sind im Gebirge zu verzeichnen. Im Juli liegt die Durchschnittstemperatur bei 
21 °C, während sie im Januar, dem kältesten Monat, -7 °C beträgt.

Sprachen

Die Landessprache ist Armenisch. In den Städten ist Russisch weit verbreitet.

Maße und Gewichte

Metrisches System

Währung

Der armenische Dram wurde im November 1993 als gesetzliches Zahlungsmittel an 
Stelle des Rubel eingeführt. 2003 lag der durchschnittliche Wechselkurs bei 
578,76 Dram/1 USD. Am 8. Juli 2004 betrug er 533,98 Dram/1 USD.

Zeitzone

GMT + 4,0 Stunden (MEZ + 3,0 Stunden)
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I. POLITISCHE LAGE

1. Geschichte

Als strategischer Schnittpunkt von Heer- und Handelsstraßen, die Europa und Asien 
miteinander verbanden, wurde Armenien stets aufs Neue zum Schlachtfeld der abend-
und morgenländischen Großreiche. Es wurde wiederholt erobert, ausgeplündert und 
geteilt. Wenn es eine Ruhepause gab, dann war dies einzig und allein dem regionalen 
Kräftegleichgewicht zu verdanken. 

Im Jahre 301 traten die Armenier zum Christentum über. Ab dem 14. Jahrhundert war 
Armenien zwischen dem Osmanischen Reich und dem Persischen Reich aufgeteilt. 

Nach dem Krieg zwischen Russland und der Türkei 1877-1878 musste der Sultan die von 
einer armenischen Minderheit besiedelten Gebiete an Russland abtreten. Von diesem 
Zeitpunkt an betrachteten die Osmanen die „armenische Frage“ als Bedrohung für die 
Ostgrenze ihres Reiches. Im November 1914 trat das Osmanische Reich an der Seite der 
Mittelmächte als Gegner Frankreichs, Großbritanniens und vor allem Russlands, seines 
Erbfeindes, in den Ersten Weltkrieg ein. Nachdem sie sich Anfang 1915 ungeordnet 
zurückziehen mussten, rächten sich die türkischen Truppen an den Armeniern. Auf diese 
Angriffe folgten vom Mai 1915 bis zum Winter 1915/16 Massendeportationen, die zu den 
ersten Massenmorden des 20. Jahrhunderts führten. Diese tragischen Ereignisse wurden 
von diversen Institutionen als Völkermord eingestuft, während die türkische Regierung 
weiterhin jegliche offizielle Beteiligung an den Tötungen leugnet. Die Historiker konnten 
sich bis heute nicht über die Zahl der Opfer einigen; selbst türkische Historiker bestreiten 
nicht, dass sehr viele Menschen starben.

Die moderne Diaspora geht auf diese tragischen Ereignisse zurück, die der fast 
dreitausendjährigen armenischen Präsenz im türkischen Teil Ostanatoliens ein Ende 
setzten.

Für die kaukasischen Armenier markierte der Erste Weltkrieg, durch den Weltreiche 
zerstört wurden, einen Wendepunkt in ihrer Geschichte. Ebenso wie in Georgien und 
Aserbaidschan entstand im Ergebnis der russischen Niederlagen, der Revolution von 
1917 und des Zusammenbruchs des Zarenreichs eine unabhängige Republik. Am 28. Mai 
1918 wurde die Republik Armenien proklamiert. Aufgrund ihrer militärischen Niederlage 
gegen die Türken mussten die Armenier jedoch im Vertrag von Alexandropol 
(2. Dezember 1920) auf ihre Gebietsansprüche verzichten. Dieser Vertrag reduzierte 
Armenien auf sein derzeitiges Gebiet (29 000 km2). Zugleich wurde das Streben des 
armenischen Volkes nach Unabhängigkeit und Demokratie durch die Eingliederung des 
Landes in die UdSSR zunichte gemacht.
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Zum ersten Mal seit mehr als sechs Jahrhunderten waren die verschiedenen Teile der 
armenischen Gesellschaft innerhalb der Sowjetunion auf demselben Gebiet vereinigt. Das 
Gefühl, angesichts der Pogrome und des Genozids eine Schicksalsgemeinschaft zu sein, 
trug zur Herausbildung einer modernen nationalen Identität bei.

Die Hälfte der insgesamt 6,5 Millionen Armenier lebt heute außerhalb von Armenien. 
Diese Diaspora ist jedoch keinesfalls homogen. Die große Diaspora (1,6 Millionen 
Menschen), die aus den Tragödien zu Beginn des 20. Jahrhunderts hervorgegangen ist, 
verteilt sich auf Europa (etwa 400 000 Personen) und Amerika (1 200 000 Personen).

Im Frühjahr 1988 wurde das Karabach-Komitee gegründet und avancierte rasch zum 
Sprachrohr für die Ablehnung des Sowjetsystems und für das Streben nach Demokratie, 
Freiheit und nationaler Souveränität. Die im Juni 1989 legitimierte, aus dem Komitee 
hervorgegangene Armenische Nationale Volksbewegung (ANV) trug im Sommer 1990 
mit einem Programm zur Heranführung an die Unabhängigkeit auf konstitutionellem 
Wege, ohne abrupten Bruch mit Moskau, in den ersten Parlamentswahlen den Sieg 
davon. Am 21. September 1991 sprachen sich im Rahmen einer Volksabstimmung, an 
der sich 95 % der Wahlberechtigten beteiligten, 99 % für die Unabhängigkeit aus. Am 
16. Oktober 1991 wurde Levon Ter-Petrosjian bei allgemeinen Wahlen mit 84 % der 
Stimmen zum ersten Präsidenten Armeniens gewählt. 1

Unter den ehemaligen Sowjetrepubliken wies Armenien die größte ethnische 
Homogenität auf und hatte mit 2 % den geringsten russischen Bevölkerungsanteil 
(Armeeangehörige oder Nachkommen von Einwanderern). Die Aseris (1979: 5 % der 
Bevölkerung), die früher in den Dörfern nahe der Grenze zu Aserbaidschan gelebt hatten, 
flohen im Zuge des Bevölkerungsaustauschs während der Karabach-Krise aus Armenien. 
Die jesidischen Kurden (Zoroastrier) bilden die einzige andere bedeutende Minderheit 
(1,7 %). Die Einwohnerzahl Armeniens beträgt insgesamt etwa 3 Millionen. 

2. Institutionen und Innenpolitik

Armenien ist seit dem 21. September 1991 ein unabhängiger Staat. Die Verfassung wurde 
am 5. Juli 1995 per Referendum mit 68 % der Stimmen angenommen.

2.1. Exekutive

a) Präsident: Staatsoberhaupt ist Robert Kotscharjan, der ehemalige Präsident der 
„Selbstausgerufenen Republik Berg-Karabach“. Er ist Nachfolger von Levon Ter-
Petrosjan, der ab 1991 Präsident war und am 3. Februar 1998 zurücktrat1. Im 
Juni 2003 wurde nach ebenfalls umstrittenen Präsidentschafts- und 

  
1 Bei den Wahlen im September 1996, aus denen Levon Ter-Petrosjian erneut als Sieger hervorging, kam es 
zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten, die vom Europäischen Parlament in seiner Entschließung vom 
14. November 1996 kritisiert wurden (ABl. C 362 vom 2.12.1996, S. 266).
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Parlamentswahlen eine neue Regierung vereidigt. Die Regierung hält einen 
zerbrechlichen Status quo aufrecht, der gekennzeichnet ist von zunehmendem 
Aktivismus der Opposition und Meinungsverschiedenheiten in der Koalition. Bei 
der Parlamentswahl konnte die Republikanische Partei von Ministerpräsident 
Andranik Markarjan ihren Stimmenanteil (24 %) und ihren Einfluss im 
politischen Establishment Armeniens erhöhen. Die Republikanische Partei ist 
nunmehr wichtigstes Mitglied der Regierungskoalition, mit der Partei 
„Rechtsstaat“, die sich die Korruptionsbekämpfung auf die Fahnen geschrieben 
hat, und der sozialistischen Armenisch-Revolutionären Partei als 
Juniorkoalitionspartnern.

Der Präsident wird in allgemeiner Wahl für fünf Jahre gewählt. Er kann nur 
einmal wiedergewählt werden. Der Präsident teilt die Macht mit dem 
Ministerpräsidenten. Daher kann das Verfassungssystem als halbpräsidial 
beschrieben werden.

b) Ministerpräsident: Seit dem 12. Mai 2000 ist Andranik Markarjan 
Ministerpräsident. Er ist der Nachfolger von Aram Sarkisjan, der sein Amt nach 
der Ermordung seines Bruders Wasgen Sarkisjan im November 1999 antrat. 

Der Ministerpräsident wird vom Präsidenten ernannt. Die anderen Minister 
werden vom Ministerpräsidenten berufen.

2.2. Legislative

Armenien hat eine Einkammer-Nationalversammlung, deren Mitglieder für vier 
Jahre gewählt werden. Die letzten Parlamentswahlen fanden im Juni 2003 statt. 
Das Wahlsystem ist eine Kombination aus dem Verhältniswahlrecht (56 Sitze) 
und Mehrheitswahlrecht (75 Sitze). In zwei Wahlkreisen wurden die 
Wahlergebnisse nach Einwänden der OSZE annulliert. Das Parlament kann vom 
Präsidenten aufgelöst werden. 

2.3. Judikative

Die Justizhoheit in Armenien steht den Gerichten zu. Die ordentlichen Gerichte 
sind die Gerichte erster Instanz, die Rechtsmittelgerichte und das 
Berufungsgericht. Durch die Verfassung wird ein Organ, der Justizrat (Artikel 94 
der Verfassung), zur Gewährleistung der Autonomie aller Gerichtsorgane 
eingesetzt. Der Präsident steht dem Justizrat vor.

Das Verfassungsgericht setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen, von denen 
fünf von der Nationalversammlung und die restlichen vier vom Präsidenten 
benannt werden. Aufgabe des Verfassungsgerichts ist es, die Konformität 
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sämtlicher Rechtsvorschriften, Präsidialerlasse und Regierungsbeschlüsse mit der 
Verfassung zu gewährleisten (Artikel 100 Absatz 1 der Verfassung).

Trotz der tief greifenden Reformen in jüngster Zeit ist das Rechtswesen nach wie 
vor von praktischen Problemen gekennzeichnet.

2.4. Wahlen und politische Parteien

Bei den Präsidentschaftswahlen vom Februar 2003 konnte der amtierende 
Präsident Robert Kotscharjan die meisten Stimmen auf sich vereinen, verfehlte 
jedoch knapp die absolute Mehrheit, die für einen Sieg im ersten Wahlgang 
erforderlich gewesen wären, sodass er sich am 5. März in einem zweiten 
Wahlgang seinem stärksten Herausforderer, Stepan Demirtschjan, stellen musste. 

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die 200 
Wahlbeobachter entsandt hatte, stellte fest, dass die Wahl in einer Reihe wichtiger 
Fragen internationalen Standards nicht entsprochen hat.

Stepan Demirtschjan, der Vorsitzende der Volkspartei Armeniens (HZhK) erhielt 
etwas mehr als 28 % der Wählerstimmen und Artasches Gegamjan, der Führer des 
Bündnisses „Recht und Einheit“ (IeM) konnte fast 18 % der Stimmen auf sich 
vereinen. 

Am 25. Mai 2003 wurden Parlamentswahlen durchgeführt, die aber ebenfalls 
nicht den internationalen Standards entsprachen. Aus diesen Wahlen gingen die 
drei wichtigsten den Präsidenten unterstützenden Parteien als Sieger hervor, 
wobei die Republikanische Partei in Führung lag.

Die Parteien erzielten folgende Wahlergebnisse:

Partei/Koalition Sitze
-------------------------------------------------------------------
Republikanische Partei 31
Partei „Rechtsstaat“ 19
Bündnis „Gerechtigkeit“ (einschließlich
der Volkspartei) 14
Armenische Revolutionäre 
Föderation (Daschnak) 11
Nationale Einheit 9
Vereinigte Arbeitspartei 6
Unabhängige und kleine Parteien 38

Nach der Unabhängigkeit entstand eine Vielzahl politischer Parteien. Die 
wichtigsten sind die Republikanische Partei (NHK), deren Vorsitzender der 
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derzeitige Ministerpräsident Andranik Markarjan ist. Diese Partei sowie die Partei 
„Rechtsstaat“ und die Armenische Revolutionäre Föderation (Daschnak) 
unterstützen den Präsidenten. Die Volkspartei unter der Führung von Stepan 
Demirtschjan, dem stärksten Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl, gehört 
nunmehr dem Bündnis „Gerechtigkeit“ an. Stepan Demirtschjan ist der Sohn des 
ehemaligen Parlamentspräsidenten, der 1999 zusammen mit weiteren Politikern 
ermordet wurde.

2.5. Die wichtigsten innenpolitischen Entwicklungen

Die Streitigkeiten zwischen Präsident Kotscharjan, Mitgliedern der 
Regierungskoalition und dem Parlament vergiften das politische Klima in 
Armenien. 

Bei einem Attentat auf das Parlament im Oktober 1999 starben acht der 
wichtigsten politischen Führungskräfte, darunter der Ministerpräsident, Wasgen 
Sarkisjan und der Parlamentspräsident, Karen Demirtschjan. Der bereits durch 
Krieg, Korruption und Verarmung der Bevölkerung stark erschütterte 
Demokratisierungsprozess wurde durch diese Ereignisse sowie weitere Morde 
beeinträchtigt.

Im April 2004 organisierten die Oppositionsparteien Demonstrationen in der 
Hauptstadt Jerewan, um die Regierung von Robert Kotscharjan zum Rücktritt zu 
zwingen. Die Regierung trieb die Demonstranten mit Gewalt auseinander und 
führte Massenverhaftungen durch. Diese Maßnahmen stießen auf breite 
internationale Kritik. 

Die Demonstrationen wurden vom ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Stepan 
Demirtschjan, dem Führer des Bündnisses „Gerechtigkeit“ (Ardarutjun), Aram 
Sargisjan, dem Vorsitzenden der Volkspartei (Hanrapetutjun), die dem Bündnis 
„Gerechtigkeit“ angehört, und dem Vorsitzenden der Partei „Nationale Einheit“, 
Artasches Gegamjan, organisiert. Vom 9. bis 12. April fanden in Jerewan 
Massendemonstrationen statt, und eine Reihe von Oppositionsmitgliedern wurde 
verhaftet. Spezialeinheiten der Polizei griffen die Demonstranten, die sich am 
Morgen des 13. April in der Nähe des Präsidentenpalasts versammelt hatten, mit 
Schlagstöcken, Wasserwerfern und Tränengas an. Berichten zufolge gab es 
zahlreiche Verletzte. Wie verlautete, wurden nach den Auseinandersetzungen die 
Büros von mehreren Oppositionsparteien in Jerewan durchsucht.

Ministerpräsident Andranik Markarjan erklärte, die gewaltsame Auflösung der 
Protestdemonstrationen durch die Polizei sei gerechtfertigt gewesen, denn es habe 
sich um einen versuchten Staatsstreich gehandelt, und die Behörde hätten im 
Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften angemessen reagieren müssen. 
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Markarjan bot einen Dialog mit der Opposition an, lehnte aber zugleich 
kategorisch deren wiederholte Forderungen nach einer landesweiten 
Vertrauensabstimmung über Präsident Kotscharjan ab. 

Am 21. April nahmen etwa 20 000 Menschen an einem weiteren Protestmarsch in 
Jerewan teil. Am selben Tag startete die Polizei eine neue Verhaftungswelle und 
nahm zahlreiche Aktivisten der Opposition fest. Ein Polizeisprecher erklärte, es 
seien 76 Personen festgenommen worden, von denen 23 Personen zu Haftstrafen 
bis zu 15 Tagen verurteilt worden seien. Oppositionsquellen schätzten die Zahl 
der Verhafteten jedoch auf mehr als 200. Im Juni 2004 klangen die Proteste ab. 
Die Aussichten auf einen Regierungswechsel nach dem Modell Georgiens sind 
gering, da die Regierung stärker ist, das Karabach-Problem von einer nationalen 
Spaltung abhält und es keinen Oppositionsführer mit dem Charisma des 
derzeitigen georgischen Präsidenten gibt.

3. Außenpolitik

3.1. Beziehungen zu internationalen Organisationen

Armenien ist Mitglied der GUS, der Organisation für Kollektive Sicherheit 
(OKS)1, der OSZE, des Schwarzmeerkooperationsrates und des Europarates. Das 
Land ist außerdem Unterzeichner der Partnerschaft für den Frieden der NATO 
und Mitglied der UNO und ihrer Spezialorganisationen.

Auf ihrer Sitzung vom 26. September 2002 nahm die Parlamentarische 
Versammlung des Europarates eine Entschließung zur Todesstrafe an, die in 
Armenien immer noch verhängt wurde. Laut dieser Entschließung hätte die 
Mitgliedschaft Armeniens im Europarat ausgesetzt werden können, wenn die 
Behörden in Jerewan die Todesstrafe nicht abgeschafft hätten. Im September 2003 
beschloss die Nationalversammlung die Abschaffung der Todesstrafe. Am 
26. April 2002 ratifizierte Armenien die Europäische Konvention der 
Menschenrechte. 2003 wurden beim Gerichtshof für Menschenrechte 
79 Beschwerden eingereicht, die Armenien betreffen.

3.2. Beziehungen zu anderen Staaten

a) Aserbaidschan

  
1 Der Organisation für Kollektive Sicherheit gehören Russland und die am engsten mit Russland 
verbundenen ehemaligen Sowjetrepubliken - Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan -
an.
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Die Beziehungen Armeniens zu seinem Nachbarland Aserbaidschan sind durch 
einen historischen Konflikt belastet.

Obgleich Berg-Karabach mehrheitlich von Armenien bewohnt war (1926: 93,5 %, 
1989: 77 %), wurde die Region Anfang der 1920er Jahre Aserbaidschan 
angegliedert und erhielt den Status einer autonomen Region. Am 28. und 
29. Februar 1988 forderten anti-armenische Pogrome im nördlich von Baku, der 
aserbaidschanischen Hauptstadt, gelegenen Sumgait Dutzende von Opfern. Im 
Juli 1988 votierte der Sowjet von Berg-Karabach für die Angliederung an 
Armenien. In beiden Republiken begann eine Ausweisungswelle der armenischen 
bzw. der aserischen Minderheit, was zu ersten Zwischenfällen führte. Mit dem 
Zusammenbruch der UdSSR wuchs sich der Konflikt zum Krieg aus. Die 
Wiederherstellung der Republik Aserbaidschan am 31. August 1991 wurde mit 
der am 2. September beschlossenen Unabhängigkeitserklärung der Republik 
Berg-Karabach beantwortet. Daraufhin wurde die autonome Region offiziell vom 
aserbaidschanischen Parlament aufgelöst (26. November 1991). Jerewan bot 
Stepanakert1 zwar aktive Unterstützung, erkannte jedoch die Unabhängigkeit von 
Berg-Karabach nicht offiziell an, um internationaler Kritik keinen Vorschub zu 
leisten. Der armenisch-aserbaidschanische Konflikt forderte mehr als 20 000 
Todesopfer in sechs Jahren, mehr als eine Million Menschen flüchteten. Auch 
wenn der Krieg seit 1994 ruht, wurde bislang noch keine Lösung hinsichtlich des 
Status der Enklave und der Rückgabe der von Armenien besetzten 
aserbaidschanischen Gebiete (20 %) gefunden. Die ungeklärte Lage hemmt die 
Entwicklung der gesamten Region.

1992 wurde die Regelung des Konflikts der OSZE anvertraut. Die 1997 
vorgelegten Vorschläge wurden von der selbstausgerufenen Republik Berg-
Karabach umgehend abgelehnt.

Die Verhandlungen über den Status der Region liegen derzeit erneut auf Eis, 
obwohl beide Seiten vor dem Anschlag auf das armenische Parlament im Oktober 
1999 einer friedlichen Lösung bereits näher gekommen waren. Es werden kleine 
Schritte unternommen, um beide Seiten zusammenzubringen. Die Außenminister 
haben sich bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen. Wesentliche Fortschritte 
sind jedoch wahrscheinlich auch 2005 nicht zu erwarten. 

Die Tatsache, dass es der so genannten Minsk-Gruppe der OSZE nicht gelungen 
ist, bei der Lösung des Konflikts Fortschritte zu erzielen, hat Bestürzung und 
Ungeduld ausgelöst. Die EU versucht, die Parteien im Rahmen ihrer 
Nachbarschaftspolitik zu einer Lösung zu drängen und dabei den Zugang zu den 
EU-Märkten als Anreiz einzusetzen.

  
1 Hauptstadt von Berg-Karabach.
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b) Georgien

In Georgien gibt es eine große armenische Minderheit, die teilweise verarmt ist 
und in einer kargen Grenzregion lebt. Trotz der traditionellen Rivalitäten konnten 
gute Beziehungen aufgebaut werden. Die wichtigste Landverbindung Armeniens 
zur Außenwelt führt über Georgien. 

Die im Bau befindliche Erdöl-Pipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan führt an keiner Stelle 
durch armenisches Hoheitsgebiet.

c) Türkei

Da die türkischen Behörden den Völkermord an den Armeniern nicht anerkennen 
und im Konflikt um Berg-Karabach die muslimische, türkischsprachige Republik 
Aserbaidschan unterstützen, sind die armenisch-türkischen Beziehungen noch 
weit von einer Normalisierung entfernt. Auf Betreiben von Aserbaidschan bleibt 
die türkisch-armenische Grenze geschlossen, und die Einfuhr armenischer 
Erzeugnisse in die Türkei ist nach wie vor verboten. 

d) USA

Die große Zahl der in den USA lebenden Armenier sichert die Kontinuität der 
amerikanischen Finanzhilfe, auch wenn sich die Beziehungen in letzter Zeit 
wegen der innenpolitischen Entwicklungen und der Kritik an den jüngsten 
Wahlen in Armenien abgekühlt haben. Präsident Kotscharjan hat jedoch 
angeboten, ein symbolisches Truppenkontingent in den Irak zu entsenden. Ferner 
bekundete er 2001 nach den Anschlägen auf die USA im September die 
Bereitschaft Armeniens, sich an der Bekämpfung des internationalen Terrorismus 
zu beteiligen und öffnete den armenischen Luftraum für US-amerikanische 
Flugzeuge. Washington hat seinerseits Abschnitt 907 des „Freedom Support Act“ 
ausgesetzt, demzufolge wegen des Karabach-Konflikts Einschränkungen der 
Hilfsmaßnahmen für Jerewan und Baku bestanden.
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Im Mai 2002 beschloss die Bush-Administration, Sanktionen gegen bestimmte 
armenische Unternehmen zu verhängen, die beschuldigt werden, den Iran bei der 
Beschaffung von Mitteln für die Herstellung von Massenvernichtungswaffen zu 
unterstützen. Die betreffenden Unternehmen können ihre Erzeugnisse nicht mehr 
in die USA exportieren und auch keine Unterstützung mehr von der 
amerikanischen Regierung erhalten.

e) Russland

Russland ist der wichtigste Handelspartner Armeniens und der Hauptinvestor in 
diesem Land. Am 5. November 2002 unterzeichneten die armenische und die 
russische Regierung ein Abkommen, das die Schulden Jerewans gegenüber 
Moskau regelt. Nach diesem Abkommen überträgt Armenien Russland fünf 
staatliche Unternehmen, um seine Schulden in Höhe von 98 Mio. USD 
abzubauen. Zu einem Zeitpunkt, da Aserbaidschan und Georgien eine 
Annäherung an die NATO wünschen, scheint die 1997 mit der Unterzeichnung 
des Freundschafts- und Kooperationsvertrags aufgebaute russisch-armenische 
Militärachse gut zu funktionieren.

Obwohl Armenien seit jeher von Russland abhängig ist, hat sich die Schließung 
der Grenze zwischen Russland und Georgien im Jahr 2004 - mit der die 
Bewegungsfreiheit von Terroristen eingeschränkt werden sollte - nachteilig auf 
die armenische Wirtschaft ausgewirkt und zu ernsthaften Spannungen geführt.

f) Andere Länder

Die Beziehungen zwischen Armenien und Iran sind freundschaftlich. Iran ist 
bedacht darauf, eine Ausweitung des aserischen Nationalismus innerhalb seiner 
Grenzen zu verhindern. Armenien verhandelt in Anbetracht der Blockade durch 
die Türkei und Aserbaidschan mit Teheran über Gaslieferungen und über den 
Ausbau der Straßenverbindungen. Diese Beziehungen erregen in Washington 
Missfallen.

Darüber hinaus versucht Armenien, besondere Beziehungen zu den Ländern 
aufzubauen, in denen große armenische Minderheiten leben, wie Frankreich und 
die USA. Diese Länder gehörten zu den ersten, die Armenien durch die 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen und den Abschluss von Vereinbarungen 
unterstützten. 
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II. WIRTSCHAFTLICHE LAGE

1. Einleitung

Die Wirtschaft konnte dank der internationalen Hilfe stabilisiert werden, und die 
wichtigsten makroökonomischen Indikatoren sind im Allgemeinen ermutigend. Das 
BIP-Wachstum ist beeindruckend. Es erreichte 2003 fast 15 % und sank 2004 auf etwa 
9,5 % ab, während die Produktion bei weitem noch nicht den Stand von 1990 erreicht 
hat. Die Inflation fiel 2003 wegen der schlechten Getreideernte höher aus als erwartet, 
ging aber anschließend wieder zurück, wobei möglicherweise auch 2004 noch ein 
Preisrückgang zu verzeichnen ist.

Die Behörden praktizieren weiterhin eine strikte Währungspolitik, um die Stabilität der 
Nationalen Währung - des Dram - aufrechtzuerhalten.

2. Jüngste Tendenzen

2.1 Industrie und Außenhandel

Nachdem der industrielle Sektor nach der Erlangung der Unabhängigkeit aufgrund des 
Wegfalls der Märkte, des Krieges in Berg-Karabach und der von der Türkei und 
Aserbaidschan verhängten Blockade fast völlig zusammengebrochen war, verzeichnete 
das Land ab 2000 ein rasches Wirtschaftswachstum. Motor dieses Wachstums ist vor 
allem der sehr leistungsfähige Bergbausektor sowie insbesondere die Verarbeitung von 
Edelsteinen, wie zum Beispiel Diamanten. 25 % der Erwerbsbevölkerung sind im 
sekundären Sektor sind beschäftigt.

In jüngster Zeit hat der primäre Sektor innerhalb der Wirtschaft an Bedeutung 
gewonnen, was auf gute Erträge bei Ackerbau und Viehzucht im Jahr 2004 sowie auf 
die rückläufige Entwicklung bei der Diamantenverarbeitung zurückzuführen ist, 
obgleich letztere nach wie vor die wichtigste Exporteinnahmequelle Armeniens 
darstellt.

Aufgrund der Schwierigkeiten beim Zugang zu ausländischen Märkten (es steht 
ausschließlich der Handelsweg über Georgien offen) kam es zu hohen 
Handelsbilanzdefiziten. Trotz der ermutigenden Exportleistung der letzten Jahre ist das 
Handelsbilanzdefizit nach wie vor hoch. Die Ausfuhren gehen im Wesentlichen in die 
EU und in die GUS.

2003 trat Armenien der WTO bei. 
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2.2. Soziale Bedingungen

Der wichtigste Wirtschaftsfaktor Armeniens - eines Landes ohne Zugang zum Meer und 
kaum mit natürlichen Ressourcen ausgestattet - sind seine Menschen. Im Vergleich zu 
vielen anderen Entwicklungsländern und Volkswirtschaften im Übergang schneidet 
Armenien, was die menschliche und soziale Entwicklung betrifft, schlecht ab.

2002 verabschiedete die Regierung ein neues Arbeitsgesetzbuch, mit dem die vorherigen 
Rechtsvorschriften, die unklar waren und sich rasch ändern konnten, vereinheitlicht und 
standardisiert wurden. Dieser Schritt steht auch im Zusammenhang mit dem Beitritt 
Armeniens zur Europäischen Sozialcharta im Oktober 2001 und geht einher mit einer 
neuen Rentengesetzgebung.

2001 wurde eine umfassende Gewerkschaftsgesetzgebung verabschiedet, in der die 
Gründung von Gewerkschaften, ihre Tätigkeit, ihr Rechtsverhältnis gegenüber dem Staat 
und den Unternehmen sowie die Rechte und Pflichten der Gewerkschaftsmitglieder 
verankert sind. Die betreffenden Rechtsvorschriften halten den Grundsatz aufrecht, dass 
die Mitgliedschaft in Gewerkschaften freiwillig ist, und zielen darauf ab, die 
Unabhängigkeit der Gewerkschaften von Staat und Arbeitgebern zu sichern.

Amtlichen Quellen zufolge erreichte die Arbeitslosigkeit 2000 ihren Höhepunkt und ist 
seitdem rückläufig. Betroffen sind hauptsächlich die Städte, insbesondere die Hauptstadt 
Jerewan, wo die Arbeitslosenquote über 30 % beträgt. Der Lebensstandard hat sich 
erheblich verschlechtert, vor allem wegen der ständig präsenten politischen Gewalt und 
weil es die armenischen Behörden versäumt haben, angemessene Rechtsvorschriften, 
insbesondere im Bereich der Steuererhebung, zu erlassen.

Beobachter schätzen, dass mehr als 55 % der armenischen Bevölkerung unterhalb der 
Armutsgrenze leben. Diese Situation hat in Verbindung mit der Tatsache, dass nicht 
genügend Arbeitsplätze geschaffen werden, zu hohen Auswanderungsquoten geführt. In 
den letzten zehn Jahren haben offenbar 800 000 bis 1 Million Menschen, d. h. ein Viertel 
der armenischen Bevölkerung, das Land verlassen. 

3. Politische Ziele

Im letzten Quartal 2003 stellte die Regierung ihre wichtigsten wirtschaftspolitischen 
Dokumente fertig - ein Memorandum zur Wirtschafts- und Finanzpolitik und ein 
Strategiepapier zur Armutsbekämpfung. Das Memorandum zur Wirtschafts- und 
Finanzpolitik enthält die nachstehend genannten kurzfristigen politischen Ziele:
• Ausrichtung der Geldpolitik auf die Aufrechterhaltung der Preisstabilität bei einem 
Inflationsziel von 3 %;
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• Grundlegende Verbesserungen bei der Steuer- und Zollverwaltung;
• Bessere Kontrolle der Staatsausgaben, mehr Effizienz bei der betreffenden 
Berichterstattung und Festlegung von Prioritäten, insbesondere genaue Überwachung der 
Wirksamkeit der Sozialausgaben;
• Reform der wichtigsten Staatsunternehmen im Energie-, Wasserversorgungs- und 
Bewässerungssektor und
• Verringerung der administrativen Hemmnisse für die Wirtschaftstätigkeit und der 
Korruptionsmöglichkeiten.

Die Strategie zur Armutsbekämpfung, die gemeinhin als das Kernstück der armenischen 
Entwicklungsstrategie bezeichnet wird, ist wesentlich langfristiger ausgelegt und enthält 
für den Zeitraum bis 2015 die nachstehend genannten politischen Prioritäten:
• Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums durch makroökonomische 
Stabilität und Entwicklung des Privatsektors;
• Förderung der Humanentwicklung und Verbesserung der sozialen Sicherheitsnetze;
• Beibehaltung einer vorsichtigen Steuerpolitik und Reform des Steuersystems;
• Verbesserung der Infrastruktur und
• Verbesserung der Tätigkeit des öffentlichen Sektors.
In ihrem Joint Staff Assessment unterstützen IWF und Weltbank das Strategiepapier zur 
Armutsbekämpfung als „angemessen, kohärent und ergebnisorientiert“, jedoch sei seine 
erfolgreiche Umsetzung in mancherlei Hinsicht gefährdet.

Vor allem die Tatsache, dass die Schattenwirtschaft kaum zurückgegangen ist, deutet 
darauf hin, dass sich neue Marktteilnehmer nach wie vor mit ernsthaften administrativen 
Hindernissen konfrontiert sehen. Wenn es dem Staat nicht gelingt, diese Probleme zu 
überwinden, dann wird er seine Fähigkeit, Einnahmen einzuziehen, wahrscheinlich nicht 
verbessern können.

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung wurde eine Reihe wichtiger Reformen auf den 
Weg gebracht. Mehrere Gesetze oder Programme befinden sich in Vorbereitung oder 
wurden dem Parlament bereits vorgelegt. Sie betreffen zum Beispiel die Einführung der 
Verpflichtung für hohe Beamte, ihre Einkommensquellen und Vermögensverhältnisse 
offen zu legen, die staatliche Überwachung von Inspektionen und der Erteilung von 
Genehmigungen sowie die Reform des öffentlichen Dienstes. Trotz der Ankündigung, 
den aufgeblähten Staatsapparat durch radikale Personaleinsparungsmaßnahmen zu 
verschlanken, hat es den Anschein, dass die Anzahl der Staatsbediensteten leicht steigt.

Die Unterstützung durch die internationalen Finanzinstitutionen ist für den Staatshaushalt 
besonders wichtig, da aus der Privatisierung nach wie vor nur geringe Einnahmen erzielt 
werden. Die meisten kleinen Unternehmen in Armenien wurden im Zeitraum 1994-1997 
privatisiert, sodass bis Mitte 1999 bereits 75 % der mittleren und großen Unternehmen 
sowie mehr als 85 % der kleinen Unternehmen privatisiert waren. Seit 1999 hat sich der 
Prozess der Privatisierung der verbleibenden Staatsunternehmen verlangsamt. Statt 
lediglich Mittel für den Haushalt zu beschaffen, hat die Regierung versucht, geeignete 
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strategische Investoren anzuwerben, um die Produktion zu steigern und technisches 
Know-how einzubringen. Dadurch hat sich der Privatisierungsprozess verzögert.

Der größte Teil des armenischen Staatsvermögens wurde im Verlauf der letzten zehn 
Jahre privatisiert, sodass der Privatsektor nunmehr bereits 75 % des BIP erwirtschaftet. 
Der Privatisierungsprozess wird jedoch nicht mit dem erwarteten Tempo weitergeführt, 
insbesondere im Schlüsselsektor Elektrizitätsverteilung. Dies wirft nicht zuletzt im 
Hinblick auf die Ausführung des Haushaltsplans und die nachfolgende Unterstützung 
durch den IWF Bedenken auf, von der auch die Sonderfinanzhilfe und das Programm für 
Ernährungssicherheit der EU abhängen.

Schwierig war die Privatisierung großer Industriebetriebe zum Teil wegen der 
populistischen Einwände gegen den Verkauf von als nationale Institutionen betrachteten 
Unternehmen, wie der Spirituosenfabrik von Jerewan, die von Pernod Ricard 
(Frankreich) übernommen wurde. Ferner gab es berechtigte Kritik an der Tatsache, dass 
der Mangel an Transparenz beim Privatisierungsprozess in einigen Fällen zum Verkauf 
an Unternehmensinsider geführt hat, die nicht willens oder in der Lage waren, die 
betrieblichen Abläufe zu verschlanken. Viele der verbleibenden Staatsunternehmen haben 
Schulden in beträchtlicher Höhe angehäuft und arbeiten mit veralteten Anlagen, was sie 
für potenzielle Investoren unattraktiv macht. Dennoch sollten 2004 mehrere große 
Unternehmen, wie zum Beispiel das Kupfer-Molybdän-Kombinat „Zangezur“, 
privatisiert werden.

Bei den ausländischen Direktinvestitionen ist eine Zunahme zu verzeichnen. Die größten 
Investoren sind Unternehmen aus Russland, den USA und der EU. Die meisten 
Investitionen sind in die Telekommunikation, die Lebensmittelindustrie und die 
Luftfahrtindustrie geflossen.
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III. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER EU UND ARMENIEN

Ein wichtiger Aspekt ist das gemeinsame christliche Erbe und die Tatsache, dass Armenien 
Herkunftsland einer großen, über mehrere Mitgliedstaaten der EU verteilten Diaspora ist.

Auf der Grundlage des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens (PKA), das am 1. Juli 
1999 in Kraft trat, zielt die EU mit der Zusammenarbeit darauf ab, Beziehungen zu Armenien 
aufzubauen, in deren Rahmen die Achtung der demokratischen Grundsätze, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte sowie die Stärkung der Marktwirtschaft gefördert 
und unterstützt werden.

Das PKA sieht die Liberalisierung des Handels und die Zusammenarbeit auf vielen Gebieten 
vor. TACIS ist das wichtigste Instrument zur finanziellen und technischen Unterstützung, das 
die Umsetzung des PKA ermöglicht und Hilfe für Vorhaben in Schwerpunktbereichen gewährt, 
die jeweils für zwei Jahre festgelegt werden. Die EU hat ein Interesse daran, dass sich Armenien 
im Rahmen eines politisch stabilen und von wirtschaftlichem Wohlstand gekennzeichneten 
Südkaukasus entwickelt. In dieser Hinsicht ist der Konflikt mit der Republik Aserbaidschan um 
Berg-Karabach nach wie vor das größte Hindernis für die Entwicklung in Armenien und trägt 
zur regionalen Instabilität bei.

Die Delegation der Europäischen Kommission in Tbilisi (Georgien) ist auch für die Republik 
Armenien akkreditiert. Chef der Delegation ist Torben Holtze.

Armenien bekräftigte seinerseits, dass sein wichtigstes außenpolitisches Ziel die „schrittweise 
Integration in die EU-Modelle und -normen“ ist. Unter der Ägide des Ministeriums für Industrie 
und Handel wurde ein hochrangiger interministerieller Ausschuss für die Umsetzung des PKA 
eingesetzt, der regelmäßig zusammenkommt. Die Arbeit dieses Ausschusses wird durch die 
technische Hilfe im Rahmen von TACIS unterstützt.

Obgleich der Handel zwischen der EU und Armenien in absoluten Zahlen nach wie vor eher 
unbedeutend ist (siehe Anhänge), entfallen mehr als ein Drittel der armenischen Ausfuhren bzw. 
Einfuhren auf die EU. Das entspricht dem Dreifachen des Handels zwischen den USA und 
Armenien, ist aber im Wesentlichen auf den Handel mit Diamanten zurückzuführen, die in 
Armenien geschliffen und in die EU (Belgien) reexportiert werden.

Unterstützung durch die EU

Die EU hat Armenien seit 1991 mit insgesamt mehr als 380 Mio. EUR unterstützt. Es wurde 
humanitäre Hilfe (insbesondere im Rahmen von ECHO sowie Nahrungsmittelhilfe im Rahmen 
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, EAGFL) in Höhe 
von fast 120 Mio. EUR bereitgestellt, die dazu beigetragen hat, die sehr schwierige humanitäre 
Lage Mitte der 1990er Jahre zu verbessern. Die im Zusammenhang mit TACIS für das Land 
bereitgestellten Mittel und das Programm zur Ernährungssicherung belaufen sich jeweils auf 
etwa 100 Mio. EUR.



NT\554853DE.doc  18/27  PE 350.450
Externe Übersetzung

DE

TACIS: Die EU hat seit der Unabhängigkeit Armeniens im Rahmen des TACIS-Programms 
Unterstützung für den Übergang zur Marktwirtschaft gewährt. Die Hilfe war vor allem auf die 
Reform auf rechtlichem und ordnungspolitischem Gebiet, die Angleichung der armenischen an 
die EU-Rechtsvorschriften und die Unterstützung des WTO-Beitritts Armeniens ausgerichtet. 
Darüber hinaus trug die EU durch die Unterstützung des Privatsektors sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen zur Erholung der Wirtschaft Armeniens bei.

Gemäß dem im Dezember 2001 angenommenen Länderstrategiepapier ist die Hilfe für 
Armenien im Rahmen von TACIS im Zeitraum 2002-2006 vor allem auf die fortgesetzte 
Unterstützung der institutionellen, rechtlichen und administrativen Reformen sowie auf die 
Hilfe bei der Abfederung der sozialen Folgen des Übergangsprozesses ausgerichtet. Ferner 
bietet TACIS maßgebliche Unterstützung bei der Umsetzung der 2003 angenommenen Strategie 
Armeniens zur Armutsbekämpfung. Zurzeit wird das Aktionsprogramm 2002-2003 
(10 Mio. EUR) durchgeführt. Vor kurzem wurde das Aktionsprogramm 2004-2005 (ebenfalls 
10 Mio. EUR) vereinbart. 

Programm zur Ernährungssicherung: Im Rahmen des Programms zur Ernährungssicherung 
wurden Mittel in beträchtlicher Höhe für wichtige Bereiche der Landwirtschaft und der 
Gesellschaft in Armenien bereitgestellt, was maßgeblich dazu beigetragen hat, die Armut in dem 
Land zu bekämpfen, vor allem durch die Unterstützung für Familienbeihilfen und 
Kinderfürsorge. Darüber hinaus hat die Kombination von finanzieller Unterstützung und 
technischer Hilfe im Rahmen des Programms zur Ernährungssicherung (flankiert von der 
technischen Unterstützung im Rahmen von TACIS) wesentliche Maßnahmen im Bereich der 
Bodenreform und der Reform der Verwaltung der öffentlichen Finanzen ermöglicht. Das 
Programm zur Ernährungssicherung wurde sehr erfolgreich umgesetzt, und es ist vorgesehen, 
im Zeitraum 2005-2006 weitere Mittel bereitzustellen (21 Mio. EUR), vor allem um Armenien 
bei der weiteren Durchführung seiner Strategie zur Armutsbekämpfung zu unterstützen.

Finanzhilfen: Im Dezember 1998 hat Armenien seine restlichen Schulden bei der Gemeinschaft 
vollständig beglichen. Anschließend erhielt das Land ein neues Finanzhilfepaket in Form eines 
Darlehens von 28 Mio. EUR sowie Zuschüsse von insgesamt 30 Mio. EUR, die in Abhängigkeit 
von der makroökonomischen Leistung und den Strukturreformen im Verlauf des Zeitraums 
1999-2005 ausgezahlt werden sollen. Im Rahmen des vom IWF unterstützten 
Wirtschaftsprogramms trugen diese Beihilfen dazu, Armenien in die Lage zu versetzen, die 
Auslandsverschuldung zu bewältigen.

EIDHR: 2003 wurden die Maßnahmen des Programms der Europäischen Initiative für 
Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) zur Unterstützung von NRO in Armenien auf den 
Weg gebracht, die darauf abzielen, die Menschenrechte und die Demokratisierung sowie die 
Konfliktprävention und -lösung zu fördern und zu schützen. 
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EG-Hilfe, die Armenien seit 1991 insgesamt gewährt wurde

1991-
1993

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-
2003

2004-
2006

Insge-
samt
(Mio. 
EUR)

Mittelaus-
stattung im 
Rahmen des 
nationalen 
TACIS-
Programms

28,90 - 6,00 14,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 20,00 98,90

Nukleare 
Sicherheit - - - 10,00 1,00 - - 11,00 - - - 22,00

Humanitäre 
Hilfe 10,40 19,90 23,96 5,07 2,10 1,60 2,30 1,10 2,10 1,00 - 69,53

EAGFL - - 34,00 13,20 - - - 3,00 - - - 50,20
Ernährungs-
sicherung - - - 13,00 6,00 12,00 10,00 10,00 10,00 20,30 21,00 102,30

Finanzhilfen
(ausgezahlt) - 5,70 - - - 8,00 4,00 - - 11,00 7,00 35,70

Beihilfen 
gegen die 
Auswirkungen 
der russischen 
Finanzkrise

- - - - - - 1,50 - - - - 1,50

Insgesamt 
(Mio. EUR)

38,30 25,60 63,96 55,27 9,10 31,60 17,80 35,10 12,10 41,80 48,00 380,13

Die Rolle des Europäischen Parlaments

Nachdem Armenien die Unabhängigkeit erlangt hatte, beobachtete das EP weiterhin sehr genau 
die Achtung der Menschenrechte1 (und begrüßte hierbei insbesondere die Aufnahme Armeniens 
in den Europarat im Januar 2001), beschäftigte sich jedoch auch mit den neu entstandenen 
Konflikten zwischen Armenien und seinen Nachbarländern und der allgemeinen Lage in der 
Kaukasusregion2, der aufgrund der strategischen Lage des Landes große Aufmerksamkeit 
gebührt. In jüngerer Zeit wird auch den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen große Bedeutung 
beigemessen3. In diesem Zusammenhang hat das Parlament den Stellenwert der Bindungen 
zwischen der EU und Armenien hervorgehoben, die Maßnahmen der Kommission zur 
Förderung der Zusammenarbeit stets unterstützt und das von Aserbaidschan und der Türkei über 
das Land verhängte Embargo sowie die neuerliche Inbetriebnahme des Atomkraftwerks 
Medsamor bedauert. Außerdem hat das Parlament den Vorschlag des Rates zur Gewährung 

  
1 Entschließung des EP zu der über Armenien verhängten Blockade und zur Menschenrechtssituation in dieser 
Republik (ABl. C 16 vom 22.4.1991, S. 121), und Entschließung des EP zu den jüngsten Wahlen in Armenien 
(ABl. C 362 vom 2.12.1996, S. 266).
2 Siehe Entschließung des EP zum Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan (ABl. C 61 vom 28.2.1994, 
S. 251) und Entschließung zur Unterstützung des Friedensprozesses in der Kaukasus-Region (ABl. C 175 vom 
21.6.1999, S. 251).
3 Entschließung des EP zur den wirtschafts- und handelspolitischen Aspekten des Abkommens über Partnerschaft 
und Zusammenarbeit mit Armenien (ABl. C 115 vom 14.4.1997, S. 190)
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einer Sonderfinanzhilfe für Armenien1 unterstützt sowie den Rat und die Kommission 
nachdrücklich aufgefordert, eine gemeinsame Strategie für den Südkaukasus vorzulegen2.
In seiner Entschließung vom 15. Dezember 2004 zu den Fortschritten der Türkei auf dem Weg 
zum Beitritt forderte das Parlament die Kommission und den Rat auf, im Einklang mit den 
Entschließungen, die es von 1987 bis 2004 angenommen hat, von den türkischen Behörden die 
offizielle Anerkennung der geschichtlichen Realität des Völkermords an den Armeniern im Jahr 
1915 sowie die schnelle Öffnung der Grenze zwischen der Türkei und Armenien zu fordern3.
Das Interesse des Europäischen Parlaments an Armenien führte auch zur Aufnahme eines 
direkten Dialogs zwischen dem EP und dem armenischen Parlament im Rahmen regelmäßiger 
Treffen des Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU-Armenien. Das sechste Treffen 
dieses Ausschusses fand am 15. und 16. März 2004 in Jerewan statt. Auf diesem Treffen wurden 
eine Erklärung und Empfehlungen zu einem breiten Spektrum von Themen, einschließlich der 
Menschenrechte und der Entwicklung der Demokratie sowie der Klärung des Status von Berg-
Karabach angenommen.4

  
1 Entschließung des EP […] über eine Sonderfinanzhilfe für Armenien […] (ABl. C 304 vom 6.10.1997, S. 38).
2 Entschließung des EP […] über die Beziehungen der Europäischen Union zu Transkaukasien […] (ABl. C 293 
vom 28.11.2002, S. 96) und Entschließung vom 26. Februar 2004, noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
3 Entschließung des EP vom 15.12.2004 Punkt 41, noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
4 Dokument DV/531829EN, PE 342.044.
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Annexe II
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L'Arménie au cours de son histoire
Annexe III
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Annexe IV

Trade of the EU with Armenia: 1995-2003

1000 ECU/€
EU-imports (cif) EU-exports (fob) Balance

1995 33.344 132.138 98.794
1996 43.861 155.706 111.845
1997 63.317 152.217 88.900
1998 66.618 159.156 92.538
1999 94.478 170.800 76.322
2000 127.733 244.136 116.403
2001 77.985 201.149 123.164
2002 159.514 241.152 81.638
2003 155.673 302.180 146.507

Jan-Oct: 2003 130.010 253.713 123.703
Jan-Oct: 2004 186.766 253.535 66.770

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
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Annexe V

Trade of the EU with Armenia by Member States

EU-imports (cif)

2003 January-October:
1000 € - % - 2003 2004 % 

change
Total 155.673 100,0 130.010 186.766 43,7
of which:

France 1.091 0,7 884 4.411 399,0
Netherlands 11.907 7,6 10.034 22.186 121,1
Germany 25.487 16,4 23.350 68.829 194,8
Italy 9.182 5,9 7.275 10.228 40,6
 United Kingdom 352 0,2 309 872 182,6
Ireland 99 0,1 99 14 -86,3
Denmark 1 0,0 1 38
Greece 953 0,6 900 592 -34,2
Portugal 2 0,0 2 2 13,2
Spain 832 0,5 664 1.818 173,9
Belgium 103.092 66,2 84.043 76.967 -8,4
Luxembourg 1.123 0,7 1.006 352 -65,0
Sweden 42 0,0 42 12 -72,2
Finland 0 0,0 0 0
Austria 1.507 1,0 1.403 444 -68,4

EU-exports (fob)

Total 302.180 100,0 253.713 253.535 -0,1
of which:

France 15.791 5,2 10.188 38.713 280,0
Netherlands 8.164 2,7 7.072 6.005 -15,1
Germany 70.493 23,3 64.299 40.654 -36,8
Italy 44.833 14,8 36.654 41.040 12,0
United Kingdom 7.625 2,5 5.362 6.084 13,5
Ireland 1.256 0,4 955 612 -35,9
Denmark 1.679 0,6 1.260 1.087 -13,7
Greece 21.512 7,1 16.947 20.022 18,1
Portugal 887 0,3 595 628 5,7
Spain 6.247 2,1 5.103 4.729 -7,3
Belgium 114.649 37,9 99.075 82.863 -16,4
Luxembourg 13 0,0 10 303
Sweden 2.693 0,9 717 2.164 201,6
Finland 2.303 0,8 1.912 2.996 56,7
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Austria 4.036 1,3 3.564 5.636 58,1
Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Trade relations EU(15)-Armenia, 2003

By products 1000 
EUR

CN Chapters Imports (cif) Exports (fob)
1000 
EUR

% of 
total

1000 
EUR

% of 
total

01-99 Total 155.673 100,0 302.180 100,0
of which:

01-24 Agricultural products 2.902 1,9 24.709 8,2
of which:

24 TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES 22 0,0 8.397 2,8

28-38 Chemical or allied industries 148 0,1 14.281 4,7
50-63 Textiles and textile articles 8.925 5,7 17.093 5,7

of which:
61-62 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES 8.373 5,4 14.189 4,7

0,0
71-83 Base metals and articles of base metals 136.684 87,8 113.583 37,6

of which:
71 NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-

PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH 
PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION 
JEWELLERY; COIN

99.284 63,8 108.206 35,8

76 ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 14.207 9,1 1.182 0,4

84-85 Nuclear reactors etc 1.269 0,8 44.566 14,7
of which:

84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND 
MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF

220 0,1 21.471 7,1

85 ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS 
THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND 
REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH 
ARTICLES

1.050 0,7 23.095 7,6

86-89 Vehicles, aircraft, vessels etc. 2 0,0 50.493 16,7
of which:

87 VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-
STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF

2 0,0 9.313 3,1

88 AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF 0 0,0 41.179 13,6

Various 5.742 3,7 34.913 11,6
Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament


